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Willkommen Korn Presse. 

Es sind jetzt nur noch zwei Schritte nötig, damit Sie Ihren Antrag auf Registrierung absenden können. Bitte tragen Sie Ihre 

Registrierungsdaten in die Eingabefelder ein. 

Welche Markennamen kennzeichnen Ihre Verpackungen? 

Bitte tragen Sie hier die Markennamen ein, unter denen Sie als Hersteller/Erstinverkehrbringer mit Ware befüllte Verpackungen erstmals in Verkehr bringen.
Informationen zur Herstellereigenschaft finden Sie hier. 

FAQ 

Mit Markennamen sind die Worte gemeint, die auf der Verpackung stehen, um sie von anderen unterscheiden zu können. Die Markennamen sind nach Verpackungen 
mit und ohne Systembeteiligungspflicht zuzuordnen. Wenn Sie keine Markennamen nutzen, um Ihre Verpackungen zu kennzeichnen, dann geben Sie bitte jeweils 
Ihren Firmennamen an. 

Bitte geben Sie nur Ihre Obermarken an, fur die Sie als Hersteller verantwortlich sind. Markennamen von in Deutschland bezogener Handelsware, die Sie lediglich
weiterveräußern, sind nicht anzugeben. Bitte geben Sie keine Untermarken (sogenannte Sub-Marken) an, die Namen der Obermarken reichen aus. Auch nicht 
anzugeben sind: 

• Typenbezeichnungen, Artikelspezifizierungen, Modellbezeichnungen (z.B. Kopfhörer A 10, Kopfhörer Al 5),
• FOI lgrö ßen (Z. B. so g, 100 g).
• Produktbezeichnungen (z. B. Kopfhörer, Schmieröl).

Verpackungen mit Systembeteil igungspflicht
Markenname 

Keine Werte verfügbar. 
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Verpackungen ohne Systembeteiligungspflicht 
Aktionen 

◄ • ► 10 • Elemente pro Seite 0 - 0 von O Elementen 

( Markenname hinzufügen ) 

Hilfestellungen zur Angabe der Markennamen 

Hier finden Sie Informationen zur Angabe von Markennamen bei Eigenmarken, Fremdmarken. Verpackungen ohne Markennamen, Versand- sowie 
Serviceverpackungen. 

Verpackungen Eigenmarken 

Anzugeben sind die Eigenmarken beziehungsweise Handelsmarken, mit 
denen Ihre mit Ware befOllten Verpackungen gekennzeichnet sind, die Sie 
erstmals als Hersteller in Verkehr bringen. 

Darunter sind nicht nur die Eigenmarken zu verstehen, für die Sie das 
Markenrecht besitzen. Es betrifft alle Eigenmarken, unter denen Sie
Verpackungen als Erstinverkehrbringer in Verkehr bringen. 

Beispiel: Die Firma "Die Haferkeks Bäckerei" produziert Butterkekse mit dem 
Namen „Butti" und Haferkekse unter dem Namen „Hafi". Auf der Verpackung 
steht als Marke .Die Haferkeks Bäckerei". Es ist somit der Markenname „Die 
Haferkeks Backerei" anzugeben. 

Verpackungen Fremdmarken 

Fremdmarken müssen Sie nur angeben, wenn Sie für die Verpackung (zum 
Beispiel als Importeur von Waren nach Deutsch land) verantwortlicher
Hersteller/Erstlnverkehrbringer sind. 

Keineswegs sollen Sie als Weiterverkäufer die Markennamen für die fremden 
WarenNerkaufsverpackungen angeben, die Sie bei Großhändlern oder 
Herstellern in Deutschland bezogen haben. Hierfür sind nicht Sie, sondern 
die Großhändler oder Hersteller verantwortlich. 

Beispiel: F irma Meisterimport importiert verpackte Waren aus dem Ausland 
nach Deutschland und registriert sich deshalb 1m Verpackungsregister 
LUCID. Die Markennamen dieser Verpackungen sind anzugeben. 

Versand-, Service- und andere Verpackungen ohne Markennamen

Fur Ihre Verpackungen ohne Markennamen tragen Sie unter 
.Markennamen" Ihren Unternehmensnamen ein. 

Beispiel: Eine Firma versendet verpackte Waren in neutralen 
Versandverpackungen ohne erkennbaren Markennamen. Es ist der 
Firmenname dieser Firma anzugeben. Nicht anzugeben ist der Name des 
Produzenten des leeren Verpackungsmaterials. 

Sofern auf Serviceverpackungen kein Markenname aufgedruckt ist und Sie 
die Systembeteiligung auf einen Vorvertreiber der unbefOllten Verpackungen 
(zum Beispiel Lieferant oder Großhändler) delegiert haben, geben Sie den
Unternehmensnamen dieses Vorvertreibers als Markenname an. 

Versandverpackungen mit Markennamen 

Mit Markennamen bei Versandverpackungen sind die Worte gemeint, die auf 
der Versandverpackung stehen, um die Dienstleistung (den Versand) von
anderen Versanddienstleistern unterscheiden zu können. 

Sofern ein Markenname auf Ihrer Versandverpackung sichtbar ist, geben Sie 
bitte diesen an. Nicht anzugeben sind der Markenname oder eine sonstige
Bezeichnung des Produzenten des verwendeten Verpackungsmaterials. 
Wenn Sie Versandverpackungen ohne Markenna111en nutzen, registrieren Sie
bitte den Namen Ihres Versandhandels bzw. Ihren Unternehmensnamen. 

Beispiel: Firma Haferkeks versendet an Endverbraucher verpackte Waren in 
Versandverpackungen, auf denen der Firmenname aufgedruckt ist. Es ist der 
Firmenname Haferkeks anzugeben. 

Serviceverpackungen mit Markennamen

Mit Markennamen bei Serviceverpackungen sind die Worte gemeint, die auf
der Serviceverpackung stehen, um die Verpackung von anderen 
Serviceverpackungen unterscheiden zu können. Das kann zum Beispiel Ihr
Markenname oder der Markenname eines Vorvertreibers oder des 
Produzenten sein. 

Beispiel: Ein Imbiss füllt die Pommes zur Abgabe an die Kunden 1n Schalen,
auf denen der Unternehmensname des Verpackungsherstellers aufgedruckt 
ist. Als Markenname ist dieser Unternehmensname anzugeben. 
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Information 

Ihre Angaben zu den Markennamen 
veröffentlichen wir aufgrund gesetzlicher
Verpflichtung im öffentlichen Register. Über das 
öffentliche Register kann sich damit jeder anhand 
der Markennamen daruber informieren, ob fur 
eine Ware/Verpackung die Produktverantwortung 
im Grundsatz wahrgenommen wird. 

Glossar 






